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1. Einführung 

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie führte mit den ĂAktionsplªnenñ ein wirksames Instru-
ment zur Verminderung des Umgebungslärms ein. Das vorliegende Merkblatt soll 
Möglichkeiten, Instrumente und Durchführung bei der Erstellung der Aktionspläne und 
dabei vor allem die Besonderheiten bezüglich des Fluglärms beschreiben.  

 

2. Ziel der Umgebungslärmrichtlinie ist die Verminderung 
unzumutbaren Lärms 

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie1 beginnt mit der Aussage: ĂDie Gewªhrleistung eines 
hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemeinschaftspolitik, wobei 
eines der Ziele im Lªrmschutz besteht.ñ 

Artikel 1 der Richtlinie lautet: 

ĂMit dieser Richtlinie soll ein gemeinsames Konzept festgelegt werden, um 
vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigungen, durch Um-
gebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Hierzu wer-
den schrittweise die folgenden Maßnahmen durchgeführt: 

a) Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm anhand von Lärmkarten 
nach für die Mitgliedsstaaten gemeinsamen Bewertungsmethoden; 

b) Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit über Umgebungslärm und 
seine Auswirkungen; 

c) Auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten Annahme von Aktions-
plänen durch die Mitgliedsstaaten mit dem Ziel, den Umgebungslärm so weit 
erforderlich und insbesondere in Fällen, in denen das Ausmaß der Belastung 
gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann, zu verhindern und zu min-
dern und die Umweltqualität in den Fällen zu erhalten, in denen sie zufrieden-
stellend ist. 

Diese Richtlinie soll auch eine Grundlage für die Einführung von Gemeinschafts-
maßnahmen zur Lärmminderung bei den wichtigsten Lärmquellen darstellen: 
dies sind insbesondere Straßen- und Schienenfahrzeuge und -infrastrukturein-
richtungen, Flugzeuge, Geräte, die für die Verwendung im Freien vorgesehen 
sind, Ausrüstung für die Industrie sowie ortsbewegliche Maschinen. Zu diesem 
Zweck legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat spätes-
tens zum 18. Juli 2006 geeignete Vorschläge für Rechtsvorschriften vor. Dabei 

                                            

1 Richtlinie 2002/49/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25.Juni 2002 über die 

Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm. In deu tsches Recht umgesetzt durch da r ƑFdrdsyzur 

Umsetzung der EG-Richtlini e über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 24. Juni 2005.  
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sollten die Ergebnisse des in Artikel 10 Absatz 1 genannten Berichts Berück-
sichtigung finden.ñ 

Hinzu kommt die Mitwirkung der Öffentlichkeit. Neu ist u.a., dass die eingeführte Mitwir-
kung deutlich mehr ist, als die bisher bekannte Beteiligung in Genehmigungsverfahren: 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Öffentlichkeit zu Vorschlägen für Ak-
tionspläne gehört wird, dass sie rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit erhält, an 
der Ausarbeitung und der Überprüfung der Aktionspläne mitzuwirken, dass die 
Ergebnisse dieser Mitwirkung berücksichtigt werden und dass die Öffentlichkeit 
über die getroffenen Entscheidungen unterrichtet wird. Es sind angemessene 
Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der Mitwirkung der 
¥ffentlichkeit vorzusehen.ñ 

Bei Beteiligungen nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) waren bisher nur 
die Information über bestehende Planungen durch amtliche Bekanntmachungen oder 
öffentliche Auslegungen, Einwendungen betroffener Öffentlichkeit und hinterher Abwä-
gungen (z. Teil Wegwägungen) der Belange erforderlich. Nunmehr kann die Öffent-
lichkeit bei der Ausarbeitung und Überprüfung mitwirken und die Ergebnisse müssen 
berücksichtigt werden. Außerdem sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden 
Zeitspanne vorzusehen. Es dürfen also z.B. nicht mehr nur 4 Wochen bei Planunter-
lagen von 40 bis 60 Aktenordnern eingeräumt werden. Außerdem müssen Lärmkarten, 
Vorschläge und Aktionspläne Ăé deutlich, verstªndlich und zugänglich sein.ñ 

Entsprechend wird der Einfluss der Öffentlichkeit wesentlich stärker werden als bisher. 
Das gilt insbesondere für Straßenverkehrslärm und für Fluglärm, deren Auswirkungen 
beträchtlich sind. 

 

 

Bild 1; Quelle: UBA
2 

                                            

2 Matthias Hintzsche: Einführung in die Problematik der Umgebungslärmrichtlinie: Referat beim Workshop 

ƑTlfdatmfrkúqlqhbgskhmhd- Dhmd Bg`mbd eĕq dhmd kdhrd Rs`cs ncdq mtq udqknqdmd Ydit?Ə Düsseldorf, 20.2.2008  
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Wann ist der Lärm unzumutbar, so dass im Rahmen der Aktionsplanung Maßnahmen 
getroffen werden müssen? Hierzu das Umweltbundesamt: 

 

Bild 2; Quelle: UBA
3
 

 

An Flughäfen gibt es große Gebiete, in denen diese Werte überschritten werden. Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO geht deutlich weiter. Ihre ĂGuideline Valuesñ4 sind: 

Lebensräume im Freien, tags (16 h): LAeq = 55 dB(A) , nachts (8 h): LAeq = 45 dB(A) 

Demnach sind die Werte des UBA als äußerste Mindestwerte anzusehen, die unter-
schritten werden müssen. An neuen oder wesentlich erweiterten Flughäfen sind nach 
dem Fluglärmgesetz in der Neufassung vom 31.10.20075 bereits die Werte der Stufe 
zwei vorgeschrieben, also sofort und für Lnight ab 1.1.2011 zu realisieren. 

 

3. Durchführung der Aktionsplanung: 

Hierzu die wichtigsten jetzt anstehenden Daten und Objekte: 
 

Termine: 

Lärmkartierung:  30.06.2007 

Aktionsplanung:  18.07.2008 

                                            

3 Matthias Hintzsche: Einführung in die Problematik der Umgebungslärmrichtlinie: Referat beim Workshop 

ƑTlfdatmfrkúqlqhbgskhmhd- Dhmd Bg`mbd eĕq dhmd kdhrd Rs`cs ncdq mtq udqknqdmd Ydhs>Ə Düsseldorf, 20.2.2008  

4 Weltgesundheitsor ganisation (WHO): Guidelines for community noise. Edited by Birgitta Berglund, Thomas 

Lindvall, Dietrich H. Schwela. Stockholm, 1999.  

5 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 7.6.2007 in der Neufassung vom 31.10.2007, BGBl. Jahrgang 

2007, Teil I Nr. 56 vom 9 .11.2007  
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Lärmkarten für: 

Ballungsräume:  > 250.000 Einwohner 

Hauptverkehrsstraßen: > 6 Millionen Fahrzeuge / Jahr 

Haupteisenbahnstrecken: > 60.000 Züge / Jahr 

Großflughäfen:  > 50.000 Bewegungen / Jahr 

 

Die Durchführung der Lärmkartierung ist in der 34. BImSchV6 geregelt. Soweit nicht 
andere Behörden für zuständig erklärt sind, sind die Gemeinden zuständig, insbe-
sondere in den meisten Bundesländern für die Information der Öffentlichkeit, die Mit-
wirkung der Öffentlichkeit und die Aufstellung und Durchführung der Aktionspläne. Le-
diglich für die Lärmkarten für Schienenwege und die Information darüber ist das Eisen-
bahn-Bundesamt zuständig. 

Die neue Aufgabe der Organisation der Mitwirkung stellt die Gemeinden vor hohe An-
forderungen. Sie müssen ohne Einschränkung jedermann die Mitwirkung ermöglichen. 
Sie müssen eine allgemeinverständliche Darstellung der oft komplizierten Zusammen-
hänge finden. Sie müssen die Kompetenzen der Teilnehmer (z.B. Kreativität, Ortskennt-
nis, Vorbildung und Beurteilungsvermögen) nutzen. Sie müssen gut zuhören können, 
die Sorgen der Mitwirkenden aufgreifen, keine Vorschläge vorschnell ausschließen und 
für alle Anregungen offen sein. Die für alle Teilnehmer stattfindenden Lernprozesse bei 
der gemeinsamen Lösungssuche erfordern Zeit und möglichst professionelles Führen 
der Abläufe. Wenn das gelingt, werden sich die Ergebnisse sehen lassen und zu effek-
tiven Lärmminderungen führen. 

Eine effektive Aktionsplanung kann nur erfolgen, wenn alle von den Themen berührten 
Stellen und Institutionen rechtzeitig und intensiv eingebunden werden, z.B.: 

Bauleitplanung 

Bauaufsicht 

Stadtentwicklungsplanung 

Verkehrsplanung 

Verkehrsüberwachung 

Fachausschüsse 

Fraktionen der Ratsparteien 

Bezirksausschüsse 

Umweltamt 

Sportamt 

Städtische Betriebe 

Kreisverwaltung 

Verkehrsgesellschaften 

Vereine 

usw. 

Das Beispiel eines Managementansatzes zeigt Bild 37. 

 
                                            

6 Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes -Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die 

Lärmkartierung Ɗ 34. BImSchV). BGBl I Jahrg. 2006, Nr.12 vom 15.3.2006.  

7 Matthias Hintzsche: Einführung in die Problematik der Umgebungslärmr ichtlinie: Referat beim Workshop 

ƑTlfdatmfrkúqlqhbgskhmhd- Dhmd Bg`mbd eĕq dhmd kdhrd Rs`cs ncdq mtq udqknqdmd Ydhs>Ə Cĕrrdkcnqe+ 1/-1-1//7 
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Bild 3: Quelle:UBA bzw. PGT 

 

4. Mögliche Maßnahmen8 

In diesem Merkblatt werden die Betrachtungen auf Fluglärm beschränkt. Die möglichen 
Maßnahmen hängen oft von den lokalen Gegebenheiten ab.  

Bei Fluglärm ergeben sich einige Besonderheiten, die zum Teil aufgrund des globalen 
Zusammenhangs und der nur langfristig veränderbaren Randbedingungen zu beachten 
sind. 

Leider hat sich die ICAO9 nicht entschließen können, schärfere Grenzwerte als die des 
Kapitels 4, das ja heute von fast allen noch gebauten Flugzeugen erfüllt wird, einzu-
f¿hren. Sie hat allerdings denñ Ausgewogenen Ansatzñ definiert10, der auch aktive 
Lärmschutzmaßnahmen gleichberechtigt vorschreibt, Regeln für die Einführung von 
Betriebsbeschränkungen festlegt und damit anerkennt, dass man ohne solche nicht 
auskommt. Die EU hat diesen Ansatz mit seinen 4 Elementen in der Betriebsbeschrän-
kungsrichtlinie11 umgesetzt und Deutschland hat entsprechende Regeln in die §§ 48 a 
bis f der Luftverkehrszulassungsordnung12 übernommen. 

                                            

8 Beckers, J. H.: Über die Unverzichtbarkeit von weitreichenden Betriebsbeschränkungen. Manuskript vom 5.3.2008 

9 ICAO = International Civil Aviation Organization  

10 ICAO: Consolidated statement of continuing ICAO policies and pra ctices related to environmental protection. 

Resolution A33 -7. Montreal, 5.10.2001. Download: www.icao.org/icao/en/env/a33 -7.htm  und Kommentar: 

www.icao.org/en/nr/pio200112.htm  

11  Richtlinie 2002/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. März 2002 über Regeln und 

Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft. Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften L 85/40 vom 28.3.2002  

12  Luftverkehrszulassungsordnung (L uftVZO) zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 13.Juni 2007 

(BGBl. I S 1048 (2203)  

http://www.icao.org/icao/en/env/a33-7.htm
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Die vier Elemente des ĂAusgewogenen Ansatzesñ sind: 

 Reduzierung des Fluglärms an der Quelle 

 Maßnahmen zur Flächennutzungsplanung 

 Lärmmindernde Betriebsverfahren und 

 Betriebsbeschränkungen 

Bevor man die Erfolgsmöglichkeiten der vier Elemente abschätzen kann, muss man 
sich über die weitere Entwicklung des Luftverkehrs Gedanken machen: 

Welche Verkehrsentwicklung zu erwarten ist, zeigen die folgenden Bilder. Der Boeing 
Market Outlook 2002 beziffert den Fluggerätzuwachs von 2001 bis 2021 entsprechend 
den Zahlen in Bild 413.  

Man beachte die starken Zuwächse bei den Flugzeugen mit 2 Gängen (Wide Body), 
was auf einen überproportionalen Sitzplatzzuwachs schließen lässt. Vermutlich wächst 
auch der Point-to-Point-Verkehr besonders stark auf Kosten der Hub-Entwicklung 
(Drehkreuze) an, was auch durch den als relativ gering erwarteten Zuwachs bei den 
Jumbos gestützt wird. 

 

 

Bild 4; Quelle: Weyer 

 

Die Marktdurchdringung der fortschrittlichen Flugzeuge wächst dagegen nur sehr lang-
sam an, vermutlich noch deutlich langsamer als in dem optimistischen Bild 514. 

Zusammenfassend lässt sich zur künftigen Entwicklung sagen, dass langfristig ein 
Verbesserungspotential von 12 bis 15 dB erwartet wird, dass aber dessen Marktdurch-
dringung langsamer als der Verkehrszuwachs ansteigen wird. Somit wird sich der be-
reits belegbare Wiederanstieg der Dauerschallpegel auf 4 bis 8 dB erhöhen, wenn nicht 
gravierende zusätzliche Maßnahmen eingeleitet werden  

                                            
13  Weyer, H.: Leiser Verkehr. Berichte aus dem Forschungsverbund. Tagung im Ministerium für Umwelt, 

Forsten und Verbraucherschutz am 15.11.2007 in Mainz  

14  Haag, K.,  Deutsche Lufthansa AG, vorgetragen in Köln im November 2006; nach Angaben des DLR  


